
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 42e HebG Mitgliedschaft
 HebG - Hebammengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Dem Österreichischen Hebammengremium gehören alle Hebammen an, die ihren Beruf in Österreich ausüben

und im Hebammenregister eingetragen sind.

2. (2)Hebammen, die auf die Berechtigung zur Ausübung des Hebammenberufs verzichten, können sich beim

Österreichischen Hebammengremium als außerordentliche Mitglieder eintragen lassen.
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